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Prüfer:innen für BA/MA - Arbeiten 

Bitte informieren Sie sich auf den Websiten des Institus für Psychologie (IfP) zu den Themen für Abschlussarbeiten, die von den Arbeitsgruppen und Dozierenden 
angeboten werden. https://www.uni-bremen.de/index.php?id=20513

Bachelor-Studierende: Zwei Prüfer*innen werden benötigt. Mindestens eine/e Prüfer*in muss aus dem Kreis der prüfungsberechtigten Personen im Studiengang Psychologie kommen. Die zweite prüfende 
Person kann entweder eine weitere prüfungsberechtige Person aus dem Studiengang Psychologie oder eine externe Person sein, die über einen Antrag an den BPA zugelassen werden muss.

Master-Studierende: Zwei Prüfer*innen werden benötigt. Mindestens eine/e Prüfer*in muss aus dem Kreis der prüfungsberechtigten Personen im Studiengang Psychologie kommen und mindestens promoviert 
sein. Die zweite prüfende Person kann entweder eine weitere prüfungsberechtige Person aus dem Studiengang Psychologie oder eine externe Person sein, die über einen Antrag an den MPA zugelassen werden 
muss.  
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